
 

Fraktionsvorsitzende/r 
Seite: 1/1 

 

 

 
24/SVV/0128 
Antrag 
öffentlich 
 

 
Überprüfung der ÖPNV-Freifahrt durch das Ehrenamt 

Einreicher: 

Fraktion CDU 
Datum 

31.01.2024 
 
geplante 
Sitzungstermine 

Gremium Zuständigkeit 

06.03.2024 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam Entscheidung 

12.03.2024 Ausschuss für Ordnung und Sicherheit Vorberatung 
21.03.2024 Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität Vorberatung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, im II. Quartal 2024 einen ersten Bericht zur 
Nutzung der Freifahrt im Potsdamer ÖPNV für die Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Potsdam vorzustellen. Daneben ist u.a. zu prüfen, ob weitere 
ehrenamtlich tätige Blaulichtorganisationen ebenfalls das Angebot wahrnehmen können 
(bspw. Einsatzkräfte im Wasserrettungsdienst der DLRG). 
 
 
 
Begründung: 
 
Mit Drs. 23/SVV/1077 hat die Verwaltung zur Maßnahme „Nutzung der ÖPNV-Freifahrt durch 
die Freiwillige Feuerwehr“ berichtet. Die Beigeordnete, Frau Meier, hat dazu in der 
Stadtverordnetenversammlung vom 8. November 2023 ausgeführt, dass das Angebot ab 1. 
Januar 2024 angeboten werden soll. Zwischenzeitlich hat es weitere Anfragen 
ehrenamtlicher Blaulichtorganisationen zur Nutzung dieses guten Angebots gegeben. Mit 
dem Beschluss hat Potsdam gezeigt, dass uns die Anerkennung und Entlastung für 
ehrenamtliche Einsatzkräfte ein wichtiges Anliegen ist. 
 
 
Anlagen: 

1 Stellungnahme der Verwaltung öffentlich 
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